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Anbinden von Gesundheitseinrichtungen 
ans EPD 

 
Ausgangslage 
 
Spitäler inklusive Rehakliniken und Psychiatrien sowie Geburtshäuser und Pflegeheime sind gesetzlich 
verpflichtet, das elektronische Patientendossiers (EPD) anzubieten. Es handelt sich hierbei um Institu-
tionen, welche stationär Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) ab-
rechnen (Leistungserbringer nach den Artikeln 39 und 49a Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 18. März 
1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10)).1   
Gemäss Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) hätten sich alle Akutspitäler, 
Reha-Kliniken und stationäre Psychiatrien bis zum 15. April 2020 einer zertifizierten (Stamm-) 
Gemeinschaft anschliessen sollen. Dies war aber nicht möglich, weil keine (Stamm-)Gemeinschaft die 
Zertifizierung fristgerecht abschliessen konnte. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit des EPD ist es 
nun Aufgabe der Spitäler und Kliniken, den technischen Anschluss rasch zu realisieren und das EPD 
im klinischen Alltag zu nutzen. Dies gilt ebenso für Geburtshäuser und Pflegeheime, die sich per Gesetz 
bis Mitte April 2022 einer (Stamm-)Gemeinschaft hätten anschliessen müssen.  

 
Die Revision des KVG über die Zulassung von Leistungserbringern, die im Juni 2020 vom Parlament 
verabschiedet wurde, ist per 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Damit müssen nun Ärztinnen und Ärzte 
sowie Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen, bei den 
kantonalen Behörden ihren Anschluss an eine EPD-Gemeinschaft nachweisen, wenn sie eine Zulas-
sung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) beantragen (KVG 
Art.37, Abs. 3). Ein Anschluss beinhaltet nicht nur einen abgeschlossenen Vertrag mit einer zertifizier-
ten Stammgemeinschaft oder Gemeinschaft, sondern die Leistungserbringer müssen in ihrem Alltag in 
der Lage sein, die behandlungsrelevanten Dokumente im EPD ihrer Patientinnen und Patienten abzu-
legen und auf bereits vorliegende Dokumente zuzugreifen. Der Nachweis, ob ein Leistungserbringer 
technisch dem EPD angeschlossen ist, kann im sogenannten Health Provider Directory (HPD) über-
prüft werden, dem Verzeichnis aller im EPD registrierten Gesundheitsfachpersonen und Organisatio-
nen. Die Stammgemeinschaften und Gemeinschaften können dem Leistungserbringer einen Nach-
weis über einen HPD - Eintrag ausstellen. 
 
Falls die Gesundheitseinrichtungen ihrer Verpflichtung nicht innerhalb der genannten Fristen nachkom-
men, dürfen sie nicht mehr auf den kantonalen Listen geführt werden (siehe Faktenblatt «Wer muss ein 
EPD anbieten?). 
 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de#art_37
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de#art_37
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/factsheet-wer-muss-epd-anbieten.pdf
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Was bedeutet der EPD-Anschluss für eine Gesundheitseinrichtung? 
 
Nach Ablauf der Übergangsfrist muss eine Gesundheitseinrichtung in der Lage sein, die behandlungs-
relevanten Dokumente im EPD ihrer Patientinnen und Patienten abzulegen. Der Anschluss ans EPD 
erfolgt über eine nach EPDG zertifizierte Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft. Massgebend für die 
Zertifizierung sind die Vorgaben, die in den technischen und organisatorischen Zertifizierungsvoraus-
setzungen für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften formuliert werden (Anhang 2 EPDV-EDI). 
Ein Teil dieser Auflagen werden die Stammgemeinschaften an ihre Mitglieder, also an die Gesundheits-
einrichtungen weiterdelegieren. Zu diesen übertragenen Pflichten gehören: 
o das Bestellen geeigneter Objektidentifikatoren (OID / Art. 1.1 im Anhang 2);  
o das Anmelden und Identifizieren der eigenen Gesundheitsfachpersonen mit EPD-Zugriff (inkl. Grup-

pen und Hilfspersonen / Art. 1.2 bis 1.6); 
o wie auch das Festlegen, was unter «behandlungsrelevanten Daten» zu verstehen ist (ergibt sich 

aus Art. 2.4).  
o Hat eine Stammgemeinschaft den Betrieb aufgenommen, so müssen alle ihr angeschlossenen Ge-

sundheitseinrichtungen sicherstellen, dass nach der Behandlung von Patientinnen und Patienten, 
die ein EPD eröffnet haben, die behandlungsrelevanten Daten im EPD bereitgestellt werden (Art. 
2.4).  

o Die Umsetzung von Vorgaben im Bereich Datenschutz und Datensicherheit (Art. 1.2., 2.4, 4.2.2, 
4.6, 4.7) 

Die Liste der Vorgaben an die Gesundheitseinrichtungen zeigt, dass ein EPDG-konformer Anschluss 
an eine Stammgemeinschaft für eine Gesundheitseinrichtung nicht primär eine technische, sondern vor 
allem eine organisatorische Herausforderung darstellt. Insbesondere muss eine Gesundheitseinrich-
tung bei den internen Prozessen klären, welche Personen oder Personengruppen die Dokumente aus 
dem EPD holt – und welche «behandlungsrelevanten Informationen» beim Spitalaustritt im EPD bereit-
gestellt werden. 
 
 
Wie kann sich eine Gesundheitseinrichtung technisch anbinden? 
 
Für den technischen Anschluss des hauseigenen Informationssystems sind grundsätzlich zwei Anbin-
dungsoptionen möglich:  
o Web-Portal: Eine Gesundheitseinrichtung greift über das Gesundheitsfachpersonen-Portal der 

Stammgemeinschaft auf das EPD zu. Diese Variante erfordert nur geringe technische Vorausset-
zungen und ist vergleichsweise rasch umsetzbar.   

o Integrierte Lösung: Administrative Systeme und Fachapplikationen werden direkt an die Provider-
Plattform angebunden. Viele administrative und klinische Patientendaten können so automatisiert 
weitergegeben werden. Diese Anbindungsoption ermöglicht ein effizientes EPD, bedingt aber mehr 
technische Vorbereitung in der Gesundheitseinrichtung. 

Beide Varianten sind möglich. Die Portalvariante ist allerdings als Einstiegsoption zu sehen, der weitere 
Integrationsschritte in Richtung einer integrierten Lösung folgen sollten. Die Nachteile des Portals (zum 
Beispiel Arbeiten in zwei Systemen, kein automatisches Festlegen von EPD-relevanten Dokumenten, 
manueller Export und Import der EPD-Dokumente) amortisieren den Aufwand einer Integration rasch.  
Nachhaltig und effizient ist die Integration in die Primärsysteme, mit möglichst hoher Automatisierung 
und vorrangiger Bedienung durch Hilfspersonen. Grosse Gesundheitseinrichtungen und Software-Her-
steller können dies intern durch IHE-kundige Fachleute umsetzen. Möglich ist auch der Kauf und Einsatz 
von Adaptoren, die bei Schweizer Integratoren erhältlich sind. 
  

http://www.ehealth.admin.ch/
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Welche Schritte sind sinnvoll für eine Gesundheitseinrichtung? 
 
Bei der Beschreibung der folgenden vier Handlungsschritte wird davon ausgegangen, dass eine Ge-
sundheitseinrichtung seine künftige EPD-Gemeinschaft kennt:  
o Orientierung und Zielbild: Der erste Schritt näher zum Thema EPD besteht darin, sich eine Übersicht der EPD-

Rahmenbedingungen und -Anforderungen zu verschaffen. Dazu gehört ein Kontakt mit der eigenen Stamm-
gemeinschaft und eine Abmachung mit ihr, über welchen Prozess welche Integrationstiefe ins EPD-System für 
die eigene Gesundheitseinrichtung erreicht werden soll. Damit wird das Zielbild definiert. Es kann sein, dass 
für diese Phase eine spezialisierte externe Beratung nützlich ist, sei dies aus fachlichen oder Ressourcengrün-
den. Festzulegen ist, wie ein EPD intern verwendet werden soll, welche Prozessanpassungen dies intern mit 
sich bringt, welche Prozesse automatisiert werden können oder manuell bewältigt werden müssen. Dazu ge-
hört auch die Frage, ob den Patienten in der eigenen Gesundheitseinrichtung die Möglichkeit gegeben wird, 
ein EPD zu eröffnen. 

o Interne Projektorganisation und Planung: Die EPD-Anbindung ist für eine Gesundheitseinrichtung organisato-
risch und technisch anspruchsvoll. Deshalb macht es Sinn, ein Projektteam zu gründen, das die EPD-Anbin-
dung begleitet und vorantreibt. Dieses Projekt ist im Idealfall nahe an der Geschäftsleitung der Gesundheits-
einrichtung verankert, weil während den Arbeiten immer wieder strategische Fragen zu bearbeiten sind.  

o EPD-Identifikationsmittel: Das EPDG verpflichtet die (Stamm-)Gemeinschaften dazu, für die EPD-Identifikati-
onsmittel von Patienten und Gesundheitsfachpersonen nur zertifizierte Herausgeber zu berücksichtigen. Die 
Gesundheitseinrichtungen müssen entscheiden, was dies für die sichere Identifikation der EPD-Benutzer 
heisst und welche Anbieter in Frage kommen. Es kann auch sein, dass gleichzeitig die Identifikation der Per-
sonen im hauseigenen Primärsystem überdacht wird. 

o Technische Vorbereitungsarbeiten: In einem ersten Schritt ist der Reifegrad des eigenen Informationssystems 
im Hinblick auf die EPD-Anbindung zu klären («IHE-Tauglichkeit»). Je nach Ausgangslage und Art der Anbin-
dung ans EPD folgt eine Reihe interner Vorbereitungsaufgaben, damit die Verbindung zum jeweiligen Anbieter 
der EPD-Plattform möglich ist. OpenSource-Instrumente wie der HUSKY können dabei helfen, den Aufwand 
für die EPD-Anbindung zu reduzieren.  

 
 
Quellen / weiterführende Unterlagen  
 
eHeath Suisse, Hilfestellung für Primärsysteme zur EPD-Anbindung: www.epd-anbindung.ch  
 
eHealth Suisse, Fragen und Antworten zur Umsetzung: www.e-health-suisse.ch/fragen 
 
EPD-Stammgemeinschaften und -Gemeinschaften im Aufbau: www.patientendossier.ch/anbieter  
 
Allgemeine Informationen zum EPD: www.patientendossier.ch  
 
Artiset, Branchenlösung EPD - Pflegeinstitutionen: https://www.artiset.ch/Dienstleistungen/Branchenlo-
esung-EPD/PndJu/ 
 
Artiset, Infoseite auf das EPD: https://www.artiset.ch/Fachwissen/eHealth-EPD/P43FN/ 
 
FMH, Broschüre zur Interoperabilität: https://www.fmh.ch/files/pdf25/interoperabilitaet-voraussetzung-
fuer-eine-durchgaengige-digitalisierung.pdf  
 
FMH, Infoseite auf das EPD: https://www.fmh.ch/themen/ehealth/patientendossier.cfm 
 
Gesetzgebung Elektronisches Patientendossier (EPDG): www.ehealth.admin.ch  
 
Relevante Spezifikationen: www.e-health-suisse.ch/specs  

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/health/epdready.html?campID=SC_epdready
https://github.com/project-husky
http://www.epd-anbindung.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/fragen
http://www.patientendossier.ch/anbieter
http://www.patientendossier.ch/
https://www.artiset.ch/Fachwissen/eHealth-EPD/P43FN/
https://www.fmh.ch/files/pdf25/interoperabilitaet-voraussetzung-fuer-eine-durchgaengige-digitalisierung.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf25/interoperabilitaet-voraussetzung-fuer-eine-durchgaengige-digitalisierung.pdf
https://www.fmh.ch/themen/ehealth/patientendossier.cfm
http://www.ehealth.admin.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/specs

